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PLANZEICHENERKLÄRUNG
Planzeichen mit Normcharakter

Festsetzungen

Art dir baulichen Nutzung (5 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

^(gemeines Wohngebiet gemäß § 4 Abs. 1 BauNVO

Mischgebiet

Sondergd3iet Bifdung/Freizeit (§ 11 BauNVO i.V.m. textl. Festsetzung Nr, 1.3)

MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

GRZ Grundflächenzah! (mit Dezimatzahl)

GFZ Geschossflächenzahi (mit Dezimalzah])

Il Zahl der Vollgeschosse

TH maximal zulässige Traufhöhe

Bauweise, Baulinien und Baugrenzen (§ 9 Abs, 1 Nr. 2 BauGB)

o /^ offene Bauweise, nur Einzeihäuser

E^Z3Baugmze
Firslrichtung der Gebäude

Flächen für Nebenanlagen (5 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
-_---1
St i Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

Ga I Umgrenzung von Flächen für Steilplätze und Garagen

Flächen für dan Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauBG)

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrchtungen

VTk«hr»fläch8n (5 9 Ab8. l Nr. 11 BauGB)

..^ ] öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

verkehrsberuhigter Bereich

öffentliche Parknäche

Schlossplatz

überörtiicher Radweg

öffentliche Grünfläche

Pflanzblndung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB]

zu erhaltender Baum (§ 9 Abs- 1 Nr- 25 Bst. b BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Füllschema der Nutzungsschablone

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baul. Nutzung
GR2 (Gmndflächenzahl)
Bauweise

l Traufhähe

-.zah.i.deT.yo!.l9e5choss9-
GFZ (GeschossfiächenzaM)
Bebauungsart
DachfomV-neigung

Planzeichen ohne Normcharakter

Planunterlage

— - • — Flurgrenze

Flurstücksgrenze

73 Flurstücksnummer

-10.30^ Bema&ung in m

vorhandene bauliche Anlagen (nachrichtlich)

Stadtmauer (nachrichtlich)

sonstige vorhandene Abgrenzungen (nachrrchtiich)

zulässigen Nutzungen sind unzulässig.

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art und Maß der baulichen Nuüung
1.1 Allgemeines Wohngebiet
Die gemäB § 4 (3) BauNVO ausnahr

1.2 Mlschgebiet
Die gemää § 6 (2 und 3) BauNVO zulassen bzw. ausnahmsweise Nutzungen werden wie folgt eingeschränkt:

'herbergungsgewerbas, sonstige Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe, Tankstelien und
Vergnügungsstätten sind unzulässig.

1.3 Sondargebiet BildungfFreteelt
Sonctergebiet Sildung/FreizeJt dient vorwiegend tier Unterbringung von Bildungs- und Freizeiteinrichtungen. Die

ichtung baulicher Anlagen ist im gesamten Sondergebiet mit Ausnahme der Kronentraufbereiche geschützter
Bäume zulässig.

1.4 Fläche für den Gemeinbedarf, kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf ist die Nutzung von Künstlerwohnungen für den nicht ständigen
Aufenthal; zulässig.

2. Höhe baulicher Anlagen
Höhenbezugspunkte für bauliche Anlagen
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets gelten für bauliche Anlagen folgende
HÖhenbezugspunkte (§ 18 Abs. 1 BauNVO);
(Aierer Bezugspunkt: Traufpunkt (Schnittpunkt zwischen Außenkante aufgehender Wand

und Dachflächf
Bezugspunkt: Höhe der Straßenmitte der ;unterer Bezugspunkt: lenmitte der nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsnäche

3. Bauwmse/ überbaubare Grundstücksflächen
Für Hauptgebäude sind ausschließlich rechteckige Grundrisse mit einem Seitenverhältnis von mind. l :1,5 zulässig.
Für das Allgemeine Wohngebiet ist zusätzlich zur offenen Bauweise eine abweichende Bauweise im Sinne der
geschtossenen Bauweise ailässig. Es sind Bauköiper mit einer Lsnge von bis zu 100 m zulässig.
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 (5) BauNVO Nebenanlagen (im Sinne des § 14
BauNVO) zulässig. Garagen und Caiports sind nur innerhalb der als Umgrenzung für Garagen ausgewiesenen
Rächen zuiässig.

4, Grünflächen
In den Öffentlichen Grünflächen ist die Anlage von Fuß- und Radwegen sowie die Errichtung von Sitzgelegenheiten
zulässig.

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20
BauGB)
5.1 Der belebte Oberboden ist gemäß § 202 BauGB und DIN 18915 vor Baubeginn in einer Mächtigkeit von 0,3 m
abzuschieben, in Mieten zwischenzulagern und vor Vernichtung, Vergeudung und Erosion zu schützen.
Bodenaushub ist getrennt nach Unterboden und mineralischem Untergrund zu erfassen und in Mieten
zwischenzu lagern, Boden soll mögiichst vor Ort wiedervemertet werden. Eine Vermischung ist unzulässig,
Erdarüeiten 5ind möglichst nicht in Nasszeiten bzw. Frost- und Tauperioden durchzuführen.

5.2 Anfailendes, unbelastetes Regenwasservon den Dachflächen von neu zu errichtenden Gebäuden und Garagen
ist innerhalb der privaten Grundstücksf lachen zurückzuhalten.

tl. Bauordn u ngs rechtliche Festsetzungen nach § 9 (4) BauGB i.V.m. § 87 BbgBO

1. Entsprechend des Ortsbildes sind für Dacheindeckungen ausschließlich matte (nicht glasierte oder spiegelnde)
Materialien in rötlicher oder anthrazitfarbener Farbgebung zu verwenden.

2. Die Farbgebung der baulichen Anlagen hat in gedeckten FarbEönen zu erfolgen. Grelle Farbtöne in Rot, Gelb.
Grün, Blau etc. shd^inzulässig. Bauteile wie Erker, Balkone, Loggien, Dachgauben usw. haben sieben die
Gesamtstruktur der Baukörper einzufügen. Neu zu errichtende Gebäude haben sich in der äußeren Gestaltung an
die Nachbarbebauung anzupassen,

3. Einfriedungen: Mauern oder mauerartige Abgrenzungen sind unzulässig.

111. Hinweise

1. Allgemeiner und spezieller Artenschutz
Der Zeitraum für die Beseitigung von Bewuchs gem. § 39 Abs, 5 Nr. 2 BNatSchG (1. Oktober bis 28. Februar) ist
zwingend zu berücksichtigen. Ausnahmen sind bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises zu
beantragen.
Die Vorgaben hinsichtlich des speziellen Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG sind zu beachten.
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